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Bei einer Scheidung wird in aller
Regel auch die Unterhaltsver-
pflichtung zwischen den Eheleu-
ten für die Zukunft mitgeregelt
und notfalls gerichtlich festgelegt.

Dabei stellt sich häufig für alle
Beteiligten die Frage, ob ein ein-
mal festgelegter Unterhaltsbetrag
bindend ist oder ob dieser auf-
grund sich ändernder Lebensver-
hältnisse angepasst werden kann. 

Grundsätzlich orientiert sich die
Höhe des Unterhaltsanspruchs an
den ehelichen Lebensverhältnis-
sen damit dem Unterhaltsberech-
tigten auch nach der Scheidung
die Teilhabe am ehelichen Lebens-
standard  ermöglicht werden soll. 

Der Unterhaltsbedarf hängt daher
eng mit der Lebensstellung des
Unterhaltspflichtigen zusammen. 

Voraussetzung für eine dauerhafte
Zahlung eines sich auf dieser
Grundlage einmal errechneten

Betrages ist,
d a s s

der Unterhaltschuldner diesen
Standard auch nach der Heirat bei-
behält. 

Gelingt ihm dies nicht, so hat eine
Anpassung des Unterhaltsbetrages
an die geänderten Lebensverhält-
nisse zu erfolgen, es sei denn, der
Unterhaltsschuldner hat die Ver-
ringerung  seiner Einkünfte
absichtlich und ohne triftigen
Grund herbeigeführt und damit
gegen seine Erwerbsobliegenheit
verstoßen.

In diesem Fall, so etwa bei grund-
loser Aufgabe des Arbeitsplatzes,
wird er weiterhin so behandelt, als
hätte er die zuvor erzielten Ein-
künfte noch.

Was aber ist, wenn der Pflichtige
nach der Scheidung erneut heiratet
und eine Familie gründet?

Solche gravierenden Veränderun-
gen der Lebensumstände führen
zwangsläufig dazu, dass der
ursprüngliche eheliche Standard
nicht weiter aufrechterhalten wer-
den kann, da nunmehr weitere
Unterhaltsberechtigte vorhanden
sind.

In der Praxis wird in solchen Fäl-
len die die so genannten „Drittel-
methode“ angewandt, wonach,
vereinfacht gesagt, das Gesamt-
einkommen aller drei Beteiligten

auf diese gleichermaßen ver-
teilt  wird. 

Beispiel (vereinfacht): 
Ehemann M verdient
2.500,00 € netto, die
geschiedene Frau F1
verdient 700,00 € netto

und die neue Frau F2 verdient
400,00 € netto. Das Gesamein-
kommen beträgt 3.600,00 €, was
zu einem Bedarf in Höhe von
1.200,00 € je Partei führt.

Die F1 kann ihren eigenen Bedarf
in Höhe von 700,00 € selber dek-
ken, so dass noch ein Restan-
spruch in Höhe von 500,00 €
gegen M besteht.

Zum Vergleich: Ohne Berücksich-
tigung der neuen Ehe hätte die F1
einen Anspruch in Höhe von
900,00 € gehabt.

Allerdings sind nunmehr nach der
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs auch fiktive und erziel-
bare Einkünfte der neuen Ehefrau
bei der Berechnung zu berücksich-
tigen, die diese erzielen könnte,
was wiederum zu einer Erhöhung
des Gesamteinkommens führt.

Es lohnt in jedem Fall, bestehende
Unterhaltspflichten von einem
Spezialisten auf veränderte
Lebensumstände überprüfen zu
lassen.

Frau Rechtsanwältin Scharf hält
am 21.04.2010  um 18.30 Uhr
einen Vortrag zum Thema „Tren-
nung und Scheidung“ in der Obe-
ren Königstr. 24 in Kassel. Da die
Plätze begrenzt sind, wird um
Anmeldung unter 0561/7399079
oder kassel@scheidungspraxis.de
gebeten.

Die Autorinnen sind Fachanwäl-
tinnen für Familienrecht bei der
Hassenpflug Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH in Kassel und
Homberg/Efze.

Anzeige

Weniger Unterhalt 
nach Wiederheirat? 
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